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Zum Wiesental 13
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GEMEINDE HEIDENROD - OT Kemel
Bebauungsplan am Galgen – 5. Änderung und Flächennutzungsplanänderung
Behördenbeteiligung und gleichzeitige Auslegung gem. § 4a (2) i.V.m. § 3 (2) u. § 4 (2) BauGB  

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Aufforderung zur Stellungnahme zum obigen Bauvorhaben. Im Namen und im
Auftrag des BUND Hessen e.V. nehme ich hierzu fristgerecht wie folgt Stellung.

1. Grundsätzliche Bedenken bestehen gegenüber dem Planungskonzept des Bb-Planes
nicht.

2. Ausgleichsmaßnahmen
Im Flächennutzungs- und Bebauungsplan des Sondergebietes Ver- und Entsorgung Am Galgen sind
die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen (FN-Plan S. 7 2.b, Bbplan S.21 2.c) nicht ersichtlich
und flächenbezogen nicht dargestellt. Das ist ein gravierender Mangel.
Bisher ausgewiesene und neu in Anspruch genommene Ausgleichsmaßnahmen im Bb-Plangebiet
müssen gleichwertig an anderer Stelle neu ersetzt werden. Die zusätzlichen Eingriffswirkungen müs-
sen ebenfalls an anderer Stelle z.B. durch Maßnahmen im Kommunalwald kompensiert und refinan-
ziert werden. Verkehrsgrün auf dem Gelände sowie Sicht- und Lärmschutzhecken sind keine Aus-
gleichsmaßnahmen, sondern normaler Stand der Technik.
Der Verweis auf ein noch zu erstellendes Kompensationskonzept reicht hier nicht aus. 
Die langfristige Pflege der Ausgleichsmaßnahmen muss personell oder finanziell gesichert werden.
Bei korrektem externem Ausgleich werden weiteren Entwicklungsmaßnahmen im Betriebsgelände in
Zukunft keine Hindernisse entgegengestellt.

3. Energie
Bei den Bb-Plänen sind Festsetzungen erforderlich, die die Energiewende in Bezug auf die baulichen
Anlagen sicherstellen.
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Dementsprechend sind für alle baulichen Anlagen verbindliche Festsetzungen zur Etablierung von
Solarenergieanlagen erforderlich. Der neue Mitarbeiter- und Kundenparkplatz muss mit Fotovoltaik
überstellt werden.
Entsprechende Bestimmungen dazu fehlen.

4. Wasser
Das Betriebswasser sollte  kein Trinkwasser sein und muss betrieblich weitestgehend in Kreisläufe
geführt werden, so dass möglichst wenig Frischwasser verbraucht wird. Ebenso ist die betriebliche
Niederschlagswassernutzung zu prüfen. Wasserbohrungen auf dem Gelände selbst sollten untersagt
bleiben.
Entsprechende Ausführungen, Planungen und Bestimmungen fehlen.

5. Verkehr
Das Verkehrsaufkommen an LKW und PKW in und aus Richtung des Sondergebietes Galgenkopf
wird sich laut den Untersuchungen um ca. 165 KFZ-Fahrten pro Tag erhöhen. Das scheint nicht viel,
ist aber in der Gesamtsituation auf der Bäderstraße problematisch. In Kombination mit den anderen
geplanten Baumaßnahmen der Gemeinde steigt der Verkehr außerordentlich. Dringend erforderlich
ist demzufolge eine große Ausweitung der Angebote des ÖPNV, ggf. auch mit Anbindungsmöglich-
keiten z.B. durch Kleinbusse für die Beschäftigten des Sondergebietes.

6. Wärme und CO²
Es stellt sich die Frage, ob der Ausbau einer Biomassefeuerungsanlage in großem Umfang mit Holz-
stämmen angesichts der aktuellen Waldsituation ökologisch und betrieblich sinnvoll  erscheint.  Es
fehlt vollständig eine CO²-Bilanzierung des gesamten Prozesse

Durch den Produktionsprozess in der Biogasanlage und der Biomassefeuerungsanlage entsteht Ab-
wärme. Es bleibt unklar, wohin diese abgeführt wird bzw. wie sie verwendet wird.
Es fehlt ein Nutzungsnachweis.

Vorbehaltlich der   Korrekturen der   monierten   Festlegungen kann dem Bebauungs- bzw. Flächennut  -  
zungsplan zugestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen

       
    Ursula Giebel
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